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62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §10 Abs1;

AlVG 1977 §38;

AlVG 1977 §9 Abs1;

Rechtssatz

Wurde der Arbeitslose zu der in Aussicht genommenen Wiedereingliederungsmaßnahme nicht zugewiesen, dann

kommt eine Vereitelung der Teilnahme an dieser Maßnahme schon begri:ich nicht in Betracht, zumal das Gesetz -

anders als bei sich bietenden Arbeitsgelegenheiten - den Arbeitslosen nicht dazu verp=ichtet, von sich aus sich

bietende Gelegenheiten zur Teilnahme an Schulungsmaßnahmen wahrzunehmen.
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